
Verschwiegenheitspflicht  
(§54, Ärztegesetz) 
 
Der Arzt und seine Hilfspersonen sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres 
Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet . 
 
Verschwiegenheit besteht nicht, wenn: 

1. nach gesetzlichen Vorschriften eine Meldung des Arztes über den Gesundheitszustand 
bestimmter Personen vorgeschrieben ist, 

2. Mitteilung des Arztes an die Sozialversicherungsträger 
3. die durch die Offenbarung des Geheimnisses bedrohte Person den Arzt von der 

Geheimhaltung entbunden hat 
4. die Offenbarung des Geheimnisses nach Art und Inhalt zum Schutz höherwertiger Interessen 

der öffentlichen Gesundheitspflege oder der Rechtspflege unbedingt erforderlich ist. 
 
 
Minderjährige und medizinische Behandlungen 
(§ 146c, ABGB) 
 

1. Einwilligung in medizinische Behandlungen kann das einsichts- und urteilsfähige Kind nur 
selbst erteilen; im Zweifel wird das Vorliegen dieser Einsichts-und Urteilsfähigkeit bei 
mündigen Minderjährigen vermutet. Mangelt es an der notwendigen Einsichts-und 
Urteilsfähigkeit, so ist die Zustimmung der Person erforderlich, die mit Pflege und 
Erziehung betraut ist. 

2. Willigt ein einsichts-und urteilsfähiges minderjähriges Kind in eine Behandlung ein, die 
gewöhnlich mit einer schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung der körperlichen 
Unversehrtheit oder der Persönlichkeit verbunden ist, so darf die Behandlung nur 
vorgenommen werden, wenn auch die Person zustimmt, die mit der Pflege und Erziehung 
betraut ist. 

3. Die Einwilligung des einsichts-und urteilsfähigen Kindes sowie die Zustimmung der Person, 
die mit Pflege und Erziehung betraut ist, sind nicht erforderlich, wenn die Behandlung so 
dringend nötig ist, dass der mit der Einholung der Einwilligung oder der Zustimmung 
verbundene Aufschub das Leben des Kindes gefährden würde oder mit der Gefahr einer 
schweren Schädigung der Gesundheit verbunden wäre. 


